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BEGRÜNDUNG 

1. HINTERGRUND DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 

Mit der Richtlinie 2011/61/EU (AIFM-Richtlinie) wurde erstmals ein gemeinsamer 
Regulierungs- und Kontrollrahmen für alle in der Union tätigen Verwalter alternativer 
Investmentfonds (alternative investment funds managers – im Folgenden „AIFM“) eingeführt. 
Dieser Rahmen gilt sowohl für AIFM, die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat haben (im 
Folgenden „EU-AIFM“), als auch für AIFM mit Sitz in einem Drittland (im Folgenden 
„Nicht-EU-AIFM“), die in der Union alternative Investmentfonds (im Folgenden „AIF“) mit 
Sitz in der Union oder in einem Drittland (im Folgenden „EU-AIF“ bzw. „Nicht-EU-AIF“) 
verwalten oder vertreiben. Da die allgemeinen Auswirkungen der AIFM-Richtlinie aufgrund 
mangelnder Erfahrungen mit dem Binnenmarkt für EU-AIFM ungewiss und schwer 
prognostizierbar sind, sieht die Richtlinie für die Einführung eines Passes für Nicht-EU-AIFM 
(des sogenannten „EU-Passes“) einen schrittweisen Ansatz vor. 

Seit Inkrafttreten der AIFM-Richtlinie können die Mitgliedstaaten zulassen, dass EU-AIFM in 
ihrem Hoheitsgebiet verwaltete Nicht-EU-AIF unter Einhaltung der nationalen Regelungen 
und der Mindestbedingungen in Artikel 36 der Richtlinie 2011/61/EU Nicht-EU-AIF 
vertreiben. Ebenso können die Mitgliedstaaten erlauben, dass Nicht-EU-AIF in ihrem 
Hoheitsgebiet verwaltete AIF unter Einhaltung der nationalen Regelungen der jeweiligen 
Mitgliedstaaten und der Bedingungen in Artikel 42 der AIFM-Richtlinie vertreiben. 

Sobald erste Erfahrungen mit der AIFM-Richtlinie und der Funktionsweise des Europäischen 
Pass vorliegen und Klarheit hinsichtlich der auf Nicht-EU-AIFM und Nicht-EU-AIF 
anwendbaren nationalen Regelungen besteht, muss geprüft werden, ob zur zweiten Phase der 
Drittland-Regelung übergegangen werden kann. Diese zweite Phase würde die Einführung 
einer einheitlichen Pass-Regelung für Nicht-EU-AIFM, die Verwaltungs- und/oder 
Vertriebsaktivitäten innerhalb der Union ausüben, und für EU-AIFM, die Nicht-EU-AIF in 
der Union vertreiben, beinhalten.  

Diesbezüglich enthält die AIFM-Richtlinie die Vorschrift1, dass die ESMA dem Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission bis Juli 2015 Folgendes vorlegen muss: 

a) eine Stellungnahme über die Funktionsweise des Passes für EU-AIFM, die EU-AIF 
verwalten und/oder vertreiben, sowie über die Funktionsweise des Vertriebs von 
Nicht-EU-AIF durch EU-AIFM in den Mitgliedstaaten und die Verwaltung und/oder 
den Vertrieb von AIF durch Nicht-EU-AIFM in den Mitgliedstaaten gemäß den 
anwendbaren nationalen Regelungen, und 

b) eine Empfehlung zur Anwendung des Passes auf den Vertrieb von Nicht-EU-AIF 
durch EU-AIFM in den Mitgliedstaaten und zur Verwaltung und/oder zum Vertrieb 
von AIF durch Nicht-EU-AIFM in den Mitgliedstaaten (sogenannte „Drittland-
Pässe“). 

Die ESMA stützt ihre Stellungnahme und Empfehlung auf die Bewertung der in Artikel 67 
Absatz 2 der AIFM-Richtlinie aufgeführten Punkte. Die Kommission wird in Artikel 67 
Absatz 5 ermächtigt, delegierte Rechtsakte zu erlassen, mit denen der Inhalt der gemäß 
Artikel 67 Absatz 2 der AIFM-Richtlinie bereitzustellenden Informationen festgelegt wird.  

1 Artikel 67 Absatz 1 der AIFM-Richtlinie. 
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Nach Artikel 67 Absatz 3 der AIFM-Richtlinie stellen die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten der ESMA vierteljährlich Informationen über die AIFM zur Verfügung, die 
ihrer Aufsicht unterliegende AIF gemäß der Pass-Regelung oder gemäß ihren nationalen 
Regelungen verwalten und/oder vertreiben. Diese vierteljährlichen Berichte an die ESMA 
sollten auch die Informationen enthalten, die für die Bewertung der in Artikel 67 Absatz 2 der 
AIFM-Richtlinie genannten Punkte erforderlich sind. Diese Bewertung sollte die 
Gesamtauswirkungen der AIFM-Richtlinie auf dem europäischen Markt für 
Vermögensverwaltung umfassen. In diesem Zusammenhang sollten die zuständigen Behörden 
alle Informationen übermitteln, die für die Feststellung von Marktstörungen und 
Wettbewerbsverzerrungen relevant sind, welche die Ausübung der Tätigkeit aller Organismen 
für gemeinsame Anlagen mit Sitz in der Union sowie ihre Verwalter beeinträchtigen. Dazu 
zählen Informationen über die Wechselwirkung zwischen EU- und Nicht-EU-Organismen für 
gemeinsame Anlagen und ihren Verwaltern nicht nur innerhalb der Union, sondern auch in 
Drittländern.  

Gibt die ESMA eine positive Empfehlung und eine Stellungnahme ab, so ist die Kommission 
ermächtigt, zu einem späteren Zeitpunkt einen delegierten Rechtsakt zu erlassen, in dem sie 
auch die in Artikel 67 Absatz 2 aufgeführten Punkte und die Ziele der AIFM-Richtlinie 
berücksichtigt. In einem derartigen delegierten Rechtsakt würde festgelegt, wann die 
Drittland-Passbestimmungen (Artikel 35, 37 und 41 der AIFM-Richtlinie) zur Anwendung 
kommen, was zur parallelen Anwendung nationaler Regelungen und der Drittland-
Passregelung führt. 

2. KONSULTATIONEN VOR ANNAHME DES RECHTSAKTS 

Die Kommission hat im Dezember 2013 ein Empfehlungsersuchen an die ESMA gerichtet. 
Gegenstand des Ersuchens war der Inhalt des delegierten Rechtsakts nach Artikel 67 Absatz 5 
der AIFM-Richtlinie zu den Informationen, die die zuständigen Behörden in der EU der 
ESMA nach Artikel 67 Absatz 3 der AIFM-Richtlinie vierteljährlich zur Verfügung stellen 
müssen. Zur Beantwortung dieses Ersuchens übermittelte die ESMA der Kommission am 
26. März 20142 ihre fachliche Empfehlung. Die Empfehlung der ESMA stützte sich auf 
Gespräche mit den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, die im Ständigen Ausschuss 
der ESMA auf dem Gebiet der Anlageverwaltung (Investment Management Standing 
Committee – IMSC) zusammentreten. 

Am 28. April 2014 hat die Kommission die Empfehlung der ESMA mit der Expertengruppe 
des Europäischen Wertpapierausschusses (EG-ESC) erörtert.  

Der delegierte Rechtsakt wäre für die Marktteilnehmer mit keinerlei zusätzlichem 
Verwaltungsaufwand verbunden, da die nationalen Behörden die Informationen bereitstellen 
müssten, die sie im Rahmen der Anwendung der AIFM-Richtlinie in ihrem Hoheitsgebiet 
bereits besitzen oder erheben sollten.  

Es sollte ferner darauf hingewiesen werden, dass der Ermessensspielraum der Kommission 
begrenzt war, da aus Artikel 67 der AIFM-Richtlinie eindeutig hervorgeht, dass möglichst 
umfangreiche Informationen von den zuständigen Behörden einzuholen sind, um im Rahmen 
der Annahme des folgenden delegierten Rechtsakts eine zutreffende Bewertung der Marktlage 
und eine fundierte Entscheidung zu ermöglichen. Daher wäre der mit dem delegierten 

2 ESMA’s technical advice to the European Commission on the information that competent authorities 
should provide to ESMA pursuant to Article 67(3) of the AIFMD (ESMA/2014/312). 
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Rechtsakt verbundene zusätzliche Verwaltungsaufwand für die zuständigen Behörden 
begrenzt.  Die ESMA hat keine öffentliche Konsultation zu ihren Vorschlägen durchgeführt, 
da es sich ausschließlich um Berichtspflichten der zuständigen nationalen Behörden handelt. 
Die Kommission unterstützt diesen Ansatz. 

 

Der Entwurf des delegierten Rechtsakts lehnt sich eng an die Empfehlung der ESMA sowie 
an die anschließenden Gespräche im Ständigen Ausschuss der ESMA auf dem Gebiet der 
Anlageverwaltung über die erste Berichterstattung an, die bereits auf der Grundlage der 
Empfehlung der ESMA erfolgt ist. Gegenüber der ursprünglichen Empfehlung der ESMA 
wurden dem delegierten Rechtsakt einige Aspekte hinzugefügt. Dabei handelt es sich um die 
genauere Berichterstattung über von den zuständigen Behörden getroffene Maßnahmen sowie 
um die Ausweitung der Informationen auf die Auswirkungen auf OGAW-Fonds und ihre 
Verwalter. 

3. RECHTLICHE ASPEKTE DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 

3.1. Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 

In der Folgenabschätzung zur AIFM-Richtlinie3 ist dargelegt, weshalb ein Tätigwerden auf 
EU-Ebene erforderlich ist. Mit der AIFM-Richtlinie soll ein klarer und kohärenter Rahmen 
für die Regulierung und Kontrolle von AIFM in der EU geschaffen werden. Sie führt – im 
Einklang mit der Rechtsgrundlage für das Unionsrecht in diesem Bereich (Artikel 53 Absatz 1 
AEUV) – auf europäischer Ebene einen Mechanismus zur Schaffung eines europäischen 
Binnenmarktes für Verwalter alternativer Investmentfonds ein.  

Die Rechtsgrundlage für delegierte Rechtsakte ist die der Kommission in den Artikeln 56 bis 
58 der Richtlinie 2011/61/EU erteilte Ermächtigung zum Erlass delegierter Rechtsakte (und 
wird durch sie begrenzt). Nach Artikel 67 Absatz 5 der AIFM-Richtlinie erlässt die 
Kommission einen delegierten Rechtsakt, mit dem der Inhalt der Informationen festgelegt 
wird, die von den zuständigen Behörden bereitzustellen sind, damit diese die Funktionsweise 
des Europäischen Passes, die Funktionsweise der nationalen Regelungen und die allgemeine 
Funktionsweise der beiden Systeme bewerten kann.  

3.1.1. Wahl der Rechtsform 

Es ist wichtig zu gewährleisten, dass die von den zuständigen nationalen Behörden 
bereitgestellten Informationen stichhaltig sind und eine fundierte Bewertung ermöglichen. 
Um eine einheitliche Bewertung in der gesamten Union zu ermöglichen, sollte daher 
sichergestellt werden, dass alle zuständigen Behörden ein- und dieselben 
Informationsanforderungen erfüllen. Die Rechtsform der Verordnung gewährleistet, dass für 
alle zuständigen Behörden kohärente und einheitliche Berichtspflichten unmittelbar gelten. 
Eine Verordnung bedarf keiner weiteren Umsetzung, so dass etwaige Verzögerungen bei der 
Übermittlung von Informationen durch die zuständigen Behörden vermieden werden.  

3 Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen – Folgenabschätzung zu der delegierten Verordnung 
der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
im Hinblick auf Ausnahmen, die Bedingungen für die Ausübung der Tätigkeit, Verwahrstellen, 
Hebelfinanzierung, Transparenz und Beaufsichtigung (C(2012) 8370 endg.). 
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3.1.2. Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 

Diese delegierte Verordnung sollte unter gebührender Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Subsidiarität das erforderliche Maß an Harmonisierung sicherstellen. Angesichts der Art und 
des Geltungsbereichs dieser Verordnung kann eine effiziente und effektive Bewertung des 
Funktionierens des Binnenmarkts für Anlageverwaltung und des grenzübergreifenden 
Charakters der AIFM-Branche von den Mitgliedstaaten allein nicht verwirklicht werden. 
Würden Maßnahmen allein auf Ebene der Mitgliedstaaten ergriffen, bestünde die Gefahr, dass 
inkohärente und uneinheitliche Informationen bereitgestellt würden, die eine schlüssige 
Bewertung der Marktlage erschweren würden.  

Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit muss jedes Tätigwerden zielgerichtet sein und 
darf nicht über das zur Erreichung der angestrebten Ziele erforderliche Maß hinausgehen. 
Angesichts dieses Grundsatzes sind dem Vorschlag zufolge nur diejenigen Informationen 
bereitzustellen, die für die Beurteilung der Situation auf dem Markt für Vermögensverwaltung 
benötigt werden. 

3.2. Einzelerläuterungen zum Vorschlag 

3.2.1. Artikel 1 

Der Artikel definiert den Umfang der Berichterstattung durch die zuständigen Behörden und 
legt drei Schwerpunkte fest: Informationen über die Funktionsweise des EU-Passes für EU-
AIFM, die EU-AIF (alternative Investmentfonds) verwalten und/oder vertreiben, 
Informationen über die Funktionsweise des Vertriebs von Nicht-EU-AIF durch EU-AIFM in 
den Mitgliedstaaten und die Funktionsweise der Verwaltung und/oder des Vertriebs von AIF 
durch Nicht-EU-AIFM in den Mitgliedstaaten gemäß den anwendbaren nationalen 
Regelungen sowie Informationen über die Auswirkungen der Funktionsweise der EU-Pass-
Systeme und der nationalen Regelungen, die weiter oben genannt wurden. 

3.2.2.  Artikel 2 bis 7: Informationen über die Funktionsweise des EU-Passes für EU-
AIFM, die EU-AIF verwalten und/oder vertreiben 

Die Artikel enthalten eine Auflistung von Informationen, die von den zuständigen Behörden 
vorzulegen sind, um die Bewertung folgender Elemente zu ermöglichen: die Verwendung des 
„Europäischen Passes“ (Artikel 2), die Wirksamkeit der Zusammenarbeit zwischen den 
zuständigen Behörden (Artikel 3), das wirksame Funktionieren des in den Artikeln 32 und 33 
der AIFM-Richtlinie vorgesehenen Anzeigesystems (Artikel 4), Fragen des Anlegerschutzes 
im Zusammenhang mit AIF, die von einem anderen Mitgliedstaat aus vertrieben oder 
verwaltet werden (Artikel 5), die Wirksamkeit der Schlichtung durch die ESMA (Artikel 6) 
und die Wirksamkeit der Erhebung und Bereitstellung von Informationen im Zusammenhang 
mit der Überwachung systemischer Risiken (Artikel 7). 

Die Artikel lehnen sich eng an die Vorschläge in der Empfehlung der ESMA an. Die 
Berichterstattung auf der Grundlage dieser Empfehlung hat bereits begonnen. Da die 
zuständigen Behörden in der Regel die Fragen und Probleme, mit denen sie konfrontiert sind, 
beschreiben und diese Informationen für das Verständnis der Funktionsweise des Passes sehr 
wichtig sind, wurde der vorgeschlagene delegierte Rechtsakt so angepasst, dass nicht nur 
quantitative Informationen, sondern auch Informationen über die Typologie bestimmter 
Aspekte, Anfragen und Situationen verlangt werden.  
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3.2.3. Artikel 8 bis 13 – Informationen über die Funktionsweise des Vertriebs von Nicht-
EU-AIF durch EU-AIFM in den Mitgliedstaaten und die Funktionsweise der 
Verwaltung und/oder des Vertriebs von AIF durch Nicht-EU-AIFM in den 
Mitgliedstaaten gemäß den anwendbaren nationalen Regelungen 

Die Artikel spiegeln von der ESMA abgegebene Empfehlungen wider und enthalten eine 
Auflistung von Informationen zu den anwendbaren nationalen Regelungen, die sich auf 
folgende Punkte beziehen: den Vertrieb von Nicht-EU-AIF durch EU-AIFM im Einklang mit 
Artikel 36 Absatz 1 der AIFM-Richtlinie (Artikel 8), den Vertrieb von AIF durch Nicht-EU-
AIFM im Einklang mit Artikel 42 Absatz 1 der AIFM-Richtlinie (Artikel 9), die Verwaltung 
von EU-AIF durch Nicht-EU-AIFM (Artikel 10), das Bestehen und die Wirksamkeit von 
Vereinbarungen über die Zusammenarbeit mit Drittländern (Artikel 11), Fragen des 
Anlegerschutzes in Bezug auf Vertrieb und Verwaltung gemäß den nationalen Regelungen 
(Artikel 12) und problematische Aspekte des Regelungs- und Kontrollrahmens der Drittländer 
(Artikel 13). 

Mit dem vorgeschlagenen delegierten Rechtsakt werden die zuständigen Behörden auch dazu 
verpflichtet, über Vereinbarungen über eine bilaterale Zusammenarbeit zu informieren, die sie 
möglicherweise mit Aufsichtsbehörden in Drittländern geschlossen haben (Artikel 11 
Buchstabe a). Dies ist eine Ergänzung zur Empfehlung der ESMA, wurde aber in Gesprächen 
im Rahmen des IMSC erörtert, in denen die ESMA die Mitgliedstaaten dazu aufgefordert hat, 
Informationen über Vereinbarungen mit Drittländern zu übermitteln, die die von der ESMA 
erarbeitete und ausgehandelte Absichtserklärung noch nicht unterzeichnet haben.  

3.2.4. Artikel 14 – Informationen über die Auswirkungen der Funktionsweise der beiden 
Systeme 

Der Artikel spiegelt die von der ESMA abgegebene Empfehlung wider und enthält eine 
Auflistung von Informationen, mit deren Hilfe die Bewertung der Funktionsweise der beiden 
Systeme, der potenziellen Marktstörungen und Wettbewerbsverfälschungen oder etwaiger 
allgemeiner oder spezifischer Schwierigkeiten, auf die europäische Verwalter bei ihrer 
Niederlassung oder beim Vertrieb von Fonds in Drittländern stoßen, erleichtert werden soll.  

Nach der ersten Berichterstattung über die Wechselwirkung zwischen den beiden Systemen 
sowie über Marktstörungen und Wettbewerbsverzerrungen schlug die ESMA im Rahmen des 
IMSC in Ergänzung zu ihrer ursprünglichen Empfehlung vor, dass die erhobenen 
Informationen eine Bewertung der Auswirkungen auf die Vermögensverwaltungsbranche 
insgesamt ermöglichen sollten. Dies würde in dem vorgeschlagenen delegierten Rechtsakt in 
der für die zuständigen Behörden geltende Bestimmung aufgenommen, nach der 
Informationen über die Wechselwirkung zwischen EU- und Nicht-EU-Organismen für 
gemeinsame Anlagen und ihre Verwalter innerhalb der Union und in Drittländern sowie über 
Schwierigkeiten, Beschränkungen und abschreckende Faktoren, mit denen in der EU 
ansässige Verwalter gemeinsamer Anlagen und die von ihnen verwalteten Fonds konfrontiert 
sind, übermittelt werden müssen. 

DE 6   DE 
www.parlament.gv.at



 

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. .../.. DER KOMMISSION 

vom 18.12.2014 

über die nach Artikel 67 Absatz 3 der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates von den zuständigen Behörden an die Europäische 
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde zu übermittelnden Informationen  

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
8. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der 
Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und 
(EU) Nr. 1095/20104, insbesondere auf Artikel 67 Absatz 5, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Es muss inhaltlich festgelegt werden, welche Informationen die zuständigen Behörden 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 
(ESMA) nach Artikel 67 Absatz 3 der Richtlinie 2011/61/EU vierteljährlich zur 
Verfügung stellen müssen, um sie in die Lage zu versetzen, die Funktionsweise des 
Passes für in der EU ansässige Verwalter alternativer Investmentfonds (EU-AIFM), 
die in der Union alternative Investmentfonds mit Sitz in der EU (EU-AIF) verwalten 
oder vertreiben, die für AIF und ihre Verwalter geltenden Bedingungen für die 
Ausübung ihrer Tätigkeit und die potenziellen Auswirkungen einer Ausweitung des 
Passes zu bewerten.  

(2) Es ist wichtig zu gewährleisten, dass die von den zuständigen Behörden 
bereitgestellten Informationen stichhaltig sind und eine fundierte Bewertung stützen 
können. Alle zuständigen Behörden sollten daher Informationen bereitstellen, die 
unionsweit eine einheitliche Bewertung erlauben. Dabei sollten sie sich die 
Möglichkeit vorbehalten, etwaige ergänzende Informationen bereitzustellen, die sie 
möglicherweise für die Bewertung der allgemeinen Funktionsweise des EU-Passes, 
der nationalen Vorschriften für Privatplatzierungen sowie etwaiger Auswirkungen 
einer Ausweitung des Passes auf Verwalter und Fonds aus Drittländern für sinnvoll 
halten. Um sicherzustellen, dass einheitliche Berichtspflichten direkt für alle 
zuständigen Behörden gelten, müssen in einer Verordnung Vorschriften über die der 
ESMA bereitzustellenden Informationen festgelegt werden.  

4 ABL. L 174 vom 1.7.2011, S. 1.  
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(3) Für die Beurteilung der Verwendung des EU-Passes ist es wichtig, quantitative Daten 
über AIFM und AIF, die die in den Artikeln 32 und 33 der Richtlinie 2011/61/EU 
vorgesehenen Pässe nutzen, Informationen über die bei grenzüberschreitenden 
Tätigkeiten zuständigen Gerichtsbarkeiten sowie Informationen über die Art der 
grenzüberschreitenden Tätigkeiten zu sammeln.  

(4) Die wirksame Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden ist ein wichtiger 
Aspekt für die allgemeine Funktionsweise des EU-Passes. Zur Beurteilung der 
Wirksamkeit werden Informationen über die Zusammenarbeit zwischen den 
zuständigen Behörden bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach den Artikeln 45 und 
50 der Richtlinie 2011/61/EU benötigt. Dies beinhaltet eine Auswertung der Fälle, in 
denen verschiedene Zuständigkeiten zum Tragen kamen, der ergriffenen Maßnahmen 
sowie der Wirksamkeit der Zusammenarbeit hinsichtlich der zeitlichen Planung, der 
Zweckmäßigkeit und der Ausgestaltung.  

(5) Der EU-Pass basiert auf dem Anzeigesystem in den Artikeln 32 und 33 der Richtlinie 
2011/61/EU. Die zuständigen Behörden sollten daher Informationen über die 
Funktionsweise dieses Systems bereitstellen, vor allem in Bezug auf die zeitliche 
Planung, den reibungslosen Ablauf, die Qualität der angezeigten Informationen und 
etwaige Differenzen, die sich aus ihrer Anwendung ergeben. 

(6) Um eine objektive Beurteilung zu ermöglichen, sollten die zuständigen Behörden 
aufgefordert werden, Informationen über die Funktionsweise des Passes auch aus 
Sicht der Anleger bereitzustellen, vor allem im Hinblick auf die Auswirkungen auf 
den Anlegerschutz. Die zuständigen Behörden sollten ferner Informationen 
bereitstellen über Beschwerden von Anlegern über AIFM oder AIF mit Sitz in anderen 
Mitgliedstaaten als demjenigen, in dem der Anleger seinen Wohnsitz hat, über 
Anfragen von Anlegern in Bezug auf die Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen den 
zuständigen Behörden verschiedener Mitgliedstaaten sowie über alle angesprochenen 
Aspekte der Vertriebsmodalitäten. 

(7) Bei der Bewertung der Funktionsweise des Passes muss der Rolle der ESMA bei der 
Beilegung von zwischen zuständigen Behörden entstehenden Differenzen in Bezug auf 
die grenzüberschreitende Verwaltung oder den grenzüberschreitenden Vertrieb in 
angemessener Weise Rechnung getragen werden. Die zuständigen Behörden sollten 
deshalb ihre Ansichten über den Nutzen, die zeitliche Planung, die Qualität oder 
andere Aspekte der Mitwirkung der ESMA übermitteln. 

(8) Bei der Bewertung der Funktionsweise der derzeitigen nationalen Regelungen, die es 
Nicht-EU-AIFM und Nicht-EU-AIF erlauben, in einzelnen Mitgliedstaaten tätig zu 
werden, müssen die Einzelheiten der von den einzelnen Mitgliedstaaten eingeführten 
Rechtsrahmen sowie deren Besonderheiten und Unterschiede im Vergleich zu den für 
EU-AIFM und EU-AIF geltenden Vorschriften vollumfänglich bekannt sein. Ferner ist 
es wichtig, quantitative Informationen über die Anzahl der in den Mitgliedstaaten 
vertriebenen Nicht-EU-AIF und über die Anzahl der Nicht-EU-AIFM, die in den 
Mitgliedstaaten AIF verwalten oder vertreiben, zu erheben. Diese Information sollten 
auch Daten über die Durchsetzungs- und Kontrollmaßnahmen sowie über die auf 
Anfrage von Nicht-EU-Aufsichtsbehörden erhaltenen ergänzenden Informationen 
beinhalten. 
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(9) Die zuständigen Behörden sollten Informationen über etwaige 
Kooperationsvereinbarungen mit Aufsichtsbehörden von Drittländern übermitteln, die 
der ESMA im Zuge ihrer Mitwirkung an der Aushandlung multilateraler 
Absichtserklärungen noch nicht bekannt sind. Für die Bewertung der Durchführung 
der Kooperationsvereinbarungen ist es wichtig, Informationen über die Wirksamkeit 
solcher Vereinbarungen zusammenzutragen, z. B. quantitative und qualitative 
Angaben über die Wahrnehmung der verschiedenen in diesen Vereinbarungen 
vorgesehenen Befugnisse. Dazu zählen Auskunftsverlangen, Besuche vor Ort und der 
Austausch von Informationen. Die Wirksamkeit der Zusammenarbeit sollte im 
Hinblick auf ihre Relevanz, Ausführlichkeit, zeitliche Planung und Vollständigkeit der 
erhaltenen Unterstützung bewertet werden. 

(10) Die zuständigen Behörden sollten Informationen über etwaige Merkmale von 
Drittland-Regelungen übermitteln, die de facto oder de jure Einschränkungen oder 
Schwierigkeiten hinsichtlich der Ausübung von Kontrollfunktionen durch die 
zuständige Behörde eines Mitgliedstaats oder hinsichtlich der direkten Übermittlung 
von Informationen durch Nicht-EU-Einrichtungen bewirken. Außerdem sollten 
Informationen über Beschwerden von Anlegern und über Maßnahmen, die die 
zuständigen Behörden aufgrund dieser Beschwerden getroffen haben, erhoben werden. 

(11) Die Bewertung der Wechselwirkungen zwischen den beiden Systemen für Verwaltung 
und Vertrieb von AIF sollte auf Nachweisen beruhen, die der Gesamtsituation im 
Binnenmarkt Rechnung tragen, sowie auf kurz- und langfristigen Bewertungen der 
Entwicklung des Marktes, die auch mögliche Marktstörungen oder 
Wettbewerbsverzerrungen einschließen. Die Bewertungen sollten auf der Grundlage 
von Nachweisen bezüglich der Frage vorgenommen werden, ob gleiche 
Ausgangsbedingungen für die Mitgliedstaaten und die einzelnen Drittländern 
bestehen, z. B. hinsichtlich des Verwaltungsaufwands, der Wettbewerbsbedingungen 
oder der aufsichtsrechtlichen Kontrolle. Die zuständigen Behörden sollten konkrete 
Informationen zu allgemeinen und spezifischen Aspekten bezüglich einzelner 
Drittländer übermitteln und die entsprechenden Quellen angeben. 

(12) Bei der Übermittlung von Informationen über mögliche Marktstörungen und 
Wettbewerbsverzerrungen sollten die zuständigen Behörden alle Organismen für 
gemeinsame Anlagen und ihre Verwalter berücksichtigen. Es ist wichtig zu prüfen, ob 
und in welchem Umfang EU-AIF und Organismen für gemeinsame Anlagen in 
Wertpapieren (OGAW) im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates5 sowie ihre Verwalter möglicherweise von der Einführung 
des Drittland-Passes betroffen sind. Dies ist besonders wichtig angesichts der 
Tatsache, dass die Definition des Begriffs „Nicht-EU-AIFM“ der Richtlinie 
2011/61/EU alle Organismen für gemeinsame Anlagen mit Sitz in Drittländern 
abdeckt, einschließlich solcher, die unter die Richtlinie 2009/65/EG fallen würden, 
wenn sie in einem Mitgliedstaat niedergelassen wären. Im Hinblick auf eine 
Einschätzung der allgemeinen Auswirkungen auf den Markt müssen zudem die 
potenziellen Auswirkungen auf andere im Bereich der Vermögensverwaltung tätige 
Intermediäre wie Verwahrstellen oder Dienstleistungsanbieter ermittelt werden – 

5 Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur 
Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für 
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32). 
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 
 

Die zuständigen Behörden übermitteln der Europäischen Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde (ESMA) nach Artikel 67 Absatz 3 der Richtlinie 2011/61/EU die 
folgenden Informationen: 

a) die in den Artikeln 2 bis 7 genannten Informationen über die Funktionsweise des 
EU-Passes für in der EU ansässige Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM), 
die alternative Investmentfonds (AIF) mit Sitz in der EU verwalten und/oder 
vertreiben; 

b) die in den Artikeln 8 bis 13 genannten Informationen über die Funktionsweise des 
Vertriebs von Nicht-EU-AIF durch EU-AIFM in den Mitgliedstaaten und über die 
Verwaltung und/oder den Vertrieb von AIF durch Nicht-EU-AIFM in den 
Mitgliedstaaten nach den anwendbaren nationalen Regelungen; 

c) die in Artikel 14 genannten Informationen über die Auswirkungen der 
Funktionsweise der in den Buchstaben a und b dieses Absatzes genannten Systeme.  

Artikel 2 

In Bezug auf die Verwendung des Passes übermitteln die zuständigen Behörden folgende 
Informationen: 

a) Anzahl der nach Artikel 7 der Richtlinie 2011/61/EG genehmigten EU-AIFM; 

b) Anzahl der EU-AIFM, die Anteile von EU-AIF nach Artikel 32 der Richtlinie 
2011/61/EU vertreiben, Anzahl der EU-AIF und der Teilfonds von AIF, die nach 
Artikel 32 der Richtlinie 2011/61/EU vertrieben werden, sowie eine Aufschlüsselung 
nach Herkunfts- und Aufnahmemitgliedstaat; 

c) Anzahl der EU-AIFM, die EU-AIF nach Artikel 33 der Richtlinie 2011/61/EU 
verwalten, Anzahl der EU-AIF, die nach Artikel 33 der Richtlinie 2011/61/EU 
verwaltet werden, sowie eine Aufschlüsselung nach Herkunfts- und 
Aufnahmemitgliedstaat; 

d) Anzahl der EU-AIFM, die EU-AIF mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat nach 
Artikel 33 der Richtlinie 2011/61/EU über eine Zweigniederlassung verwalten, und 
Anzahl der EU-AIFM, die EU-AIF mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat nach 
Artikel 33 der Richtlinie 2011/61/EU direkt verwalten. 

Artikel 3 
 

In Bezug auf Probleme, die im Bereich der wirksamen Zusammenarbeit der zuständigen 
Behörden aufgetreten sind, stellen die zuständigen Behörden die folgenden Informationen 
bereit: 
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a) Anzahl der Fälle, in denen eine zuständige Behörde der zuständigen Behörde des 
Herkunftsmitgliedstaats eines AIFM eine Situation im Sinne des Artikels 45 
Absatz 5 der Richtlinie 2011/61/EU angezeigt hat (unter Angabe der Art der 
Situation); 

b) Anzahl der Fälle, in denen eine zuständige Behörde nach Erhalt einer Anzeige im 
Sinne des Artikels 45 Absatz 5 der Richtlinie 2011/61/EU von der zuständigen 
Behörde des Aufnahmemitgliedstaats die Maßnahmen in Artikel 45 Absatz 5 der 
genannten Richtlinie getroffen hat (unter Angabe der Art der getroffenen 
Maßnahmen); 

c) Anzahl der Fälle, in denen eine zuständige Behörde nach Anzeige einer Situation im 
Sinne des Artikels 45 Absatz 5 der Richtlinie 2011/61/EU bei der zuständigen 
Behörde des Herkunftsmitgliedstaats eines AIFM die in Artikel 45 Absatz 6 der 
genannten Richtlinie dargelegten Maßnahmen getroffen hat (unter Angabe der Art 
der getroffenen Maßnahmen); 

d) Anzahl der Fälle, in denen eine zuständige Behörde der zuständigen Behörde des 
Herkunftsmitgliedstaats eines AIFM eine Situation im Sinne des Artikels 45 
Absatz 7 der Richtlinie 2011/61/EU angezeigt hat (unter Angabe der Art der 
Situation); 

e) Anzahl der Fälle, in denen eine zuständige Behörde nach Erhalt einer Anzeige im 
Sinne des Artikels 45 Absatz 7 der Richtlinie 2011/61/EU von der zuständigen 
Behörde des Aufnahmemitgliedstaats Maßnahmen im Einklang mit Artikel 45 
Absatz 7 der genannten Richtlinie getroffen hat (unter Angabe der Art der 
getroffenen Maßnahmen); 

f) Anzahl der Fälle, in denen eine zuständige Behörde nach Anzeige einer Situation im 
Sinne des Artikels 45 Absatz 7 der Richtlinie 2011/61/EU bei der zuständigen 
Behörde des Herkunftsmitgliedstaats eines AIFM die in Artikel 45 Absatz 8 der 
genannten Richtlinie genannten Maßnahmen getroffen hat (unter Angabe der Art der 
getroffenen Maßnahmen); 

g) Anzahl der gesandten und der erhaltenen Anzeigen nach Artikel 50 Absatz 5 der 
Richtlinie 2011/61/EU (unter Angabe der infolge der Anzeige getroffenen 
Maßnahmen); 

h) hinsichtlich der von der zuständigen Behörde ausgehenden Ersuchen um 
Unterstützung: 

– Anzahl und Art der Ersuchen;  

– Anzahl der abgelehnten Anträge und die Gründe für die Ablehnung; 

– Grad der Zufriedenheit mit der erhaltenen Unterstützung und aufgetretene 
Schwierigkeiten; 

– durchschnittliche Dauer bis zum Erhalt einer Antwort; 

i)  hinsichtlich der Ersuchen um Unterstützung, die die zuständige Behörde von 
zuständigen Behörden in anderen Mitgliedstaaten erhalten hat: 
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– Anzahl und Art der Ersuchen; 

– Anzahl der abgelehnten Anträge und die Gründe für die Ablehnung;  

– durchschnittliche Dauer bis zur Beantwortung; 

j) Anzahl der Vor-Ort-Überprüfungen oder Ermittlungen, die die zuständige Behörde 
in einem anderen Mitgliedstaat nach Artikel 54 Absatz 1 der Richtlinie 2011/61/EU 
durchgeführt hat, und Anzahl der Ersuchen um Vor-Ort-Überprüfungen oder 
Ermittlungen in einem anderen Mitgliedstaat, die abgelehnt wurden. 

Artikel 4 
 

Bezüglich etwaiger Probleme in Verbindung mit der Effektivität des in den Artikeln 32 und 
33 der Richtlinie 2011/61/EU vorgesehenen Anzeigesystems stellen die zuständigen 
Behörden die folgenden Informationen zur Verfügung: 

a) durchschnittliche Dauer vom Eingang der vollständigen Anzeigeunterlagen eines 
AIFM bis zu dem Zeitpunkt, an dem die zuständige Behörde, die diese Unterlagen 
entgegennimmt, die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats davon 
unterrichtet; 

b) durchschnittliche Dauer bis zur Unterrichtung des AIFM durch die zuständige 
Behörde seines Herkunftsmitgliedstaats, dass er grenzübergreifend tätig werden 
kann, berechnet ab dem Tag der Zustellung der Anzeigeunterlagen an die zuständige 
Behörde des Aufnahmemitgliedstaats; 

c) Anzahl der Ersuchen der zuständigen Behörde des Aufnahmemitgliedstaats um 
Klarstellung in Verbindung mit der Anzeige; 

d) Anzahl der Differenzen zwischen den zuständigen Behörden des Herkunfts- und des 
Aufnahmemitgliedstaats in Verbindung mit dem Anzeigeverfahren. 

Artikel 5 

In Verbindung mit Fragen des Anlegerschutzes bei AIF, die von einem anderen Mitgliedstaat 
aus vertrieben oder verwaltet werden, sowie bei AIF, die nach Artikel 43 der Richtlinie 
2011/61/EU vertrieben werden, stellen die zuständigen Behörden die folgenden 
Informationen zur Verfügung: 

a) Anzahl und Art der Beschwerden von Anlegern bei der zuständigen Behörde in 
Bezug auf AIF, die von einem AIFM mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat 
vertrieben oder verwaltet werden, die Beschwerdegründe und Angaben dazu, wie auf 
die Beschwerden reagiert wurde; 

b) Nachweise dafür, dass bei den Anlegern keine ausreichende Klarheit darüber besteht, 
wie sich die aufsichtsrechtlichen Kontrollaufgaben auf die zuständigen Behörden im 
Herkunfts- und Aufnahmemitgliedstaat verteilen; 
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c)  alle Fragen, die sich auf die praktische Umsetzung der Vorkehrungen des AIFM für 
den Vertrieb von AIF beziehen sowie auf Vorkehrungen, mit denen im Einklang mit 
Anhang IV Buchstabe h der Richtlinie 2011/61/EU vermieden werden soll, dass 
Anteile des AIF an Kleinanleger vertrieben werden. 

Artikel 6 

Bezüglich der Schlichtung durch die ESMA stellen die zuständigen Behörden Informationen 
darüber zur Verfügung, wie zufrieden die Parteien bei Fragen, die das Funktionieren des 
Passes für EU-AIFM, die EU-AIF verwalten und/oder vertreiben, betrafen, mit der 
Schlichtung durch die ESMA waren.  

Artikel 7 

Bezüglich der Wirksamkeit der Erhebung und Bereitstellung von Informationen im 
Zusammenhang mit der Überwachung systemischer Risiken durch die zuständigen nationalen 
Behörden stellen die zuständigen Behörden die folgenden Informationen zur Verfügung: 

a) Anzahl der Fälle, in denen in Verbindung mit der Überwachung systemischer 
Risiken bei der zuständigen Behörde Informationen einer anderen zuständigen 
Behörde eingegangen sind, wobei wie folgt zu differenzieren ist: 

– fortlaufende Informationen im Einklang mit dem ersten Satz von Artikel 25 
Absatz 2 der Richtlinie 2011/61/EU; 

– bilateral übermittelte Informationen zu wichtigen Quellen für Risiken der 
Gegenpartei im Einklang mit dem zweiten Satz von Artikel 25 Absatz 2 der 
Richtlinie 2011/61/EU;  

–  bilateraler Austausch punktueller Informationen im Einklang mit Artikel 53 
der Richtlinie 2011/61/EU; 

b) Anzahl der Fälle, in denen die zuständige Behörde in Verbindung mit der 
Überwachung systemischer Risiken Informationen mit einer anderen zuständigen 
Behörde ausgetauscht hat, wobei wie folgt zu differenzieren ist: 

– regelmäßiger Informationsaustausch im Einklang mit Artikel 25 der Richtlinie 
2011/61/EU;  

– bilateraler Austausch punktueller Informationen im Einklang mit Artikel 53 der 
Richtlinie 2011/61/EU. 

Artikel 8 

Bezüglich des im Einklang mit Artikel 36 Absatz 1 der Richtlinie 2011/61/EU erfolgenden 
Vertriebs von Nicht-EU-AIF durch EU-AIFM stellen die zuständigen Behörden die folgenden 
Informationen zur Verfügung: 

a) die Rechtsgrundlage, die einen solchen Vertrieb erlaubt, einschließlich einer 
Beschreibung der geltenden spezifischen Bedingungen; 
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b) die Anzahl der EU-AIFM, die von der zuständigen Behörde im Einklang mit 
Artikel 36 der Richtlinie 2011/61/EU eine Zulassung für den Vertrieb von Nicht-EU-
AIF in dem Hoheitsgebiet dieser zuständigen Behörde erhalten haben, sowie die 
Anzahl der vertriebenen Nicht-EU-AIF; 

c) die Anzahl der Auskunftsersuchen, die die zuständige Behörde in Verbindung mit 
dem Vertrieb von Nicht-EU-AIF an EU-AIFM gerichtet hat; 

d) Durchsetzungs- oder Kontrollmaßnahmen oder Sanktionen, die die zuständige 
Behörde gegenüber EU-AIFM in Verbindung mit dem Vertrieb von Nicht-EU-AIF 
ergriffen hat. 

Artikel 9 

Bezüglich des im Einklang mit Artikel 42 Absatz 1 der Richtlinie 2011/61/EU erfolgenden 
Vertriebs von AIF durch Nicht-EU-AIFM stellen die zuständigen Behörden die folgenden 
Informationen zur Verfügung: 

a) die Rechtsgrundlage, die einen solchen Vertrieb erlaubt, einschließlich einer 
Beschreibung der geltenden spezifischen Bedingungen; 

b) die Anzahl der Nicht-EU-AIFM, die im Hoheitsgebiet der zuständigen Behörde im 
Einklang mit Artikel 42 der Richtlinie 2011/61/EU AIF vertreiben, sowie die Anzahl 
der vertriebenen AIF; 

c) die Anzahl der Auskunftsersuchen, die die zuständige Behörde im Einklang mit 
Artikel 42 Absatz 1 der Richtlinie 2011/61/EU in Verbindung mit dem Vertrieb von 
AIF an Nicht-EU-AIFM gerichtet hat; 

d) Durchsetzungs- oder Kontrollmaßnahmen oder Sanktionen, die die zuständige 
Behörde gegenüber Nicht-EU-AIFM in Verbindung mit den in den Artikeln 22, 23, 
24 sowie 26 bis 30 der Richtlinie 2011/61/EU niedergelegten Bedingungen ergriffen 
hat. 

Artikel 10 

Bezüglich der im Einklang mit den nationalen Regelungen erfolgenden Verwaltung von EU-
AIF durch Nicht-EU-AIFM stellen die zuständigen Behörden die folgenden Informationen 
zur Verfügung: 

a) die Rechtsgrundlage, die eine solche Verwaltung erlaubt, einschließlich einer 
Beschreibung der geltenden spezifischen Bedingungen; 

b) die Anzahl der Nicht-EU-AIFM, die im Hoheitsgebiet der zuständigen Behörde AIF 
verwalten, sowie die Anzahl der verwalteten EU-AIF; 

c) die Anzahl der Auskunftsersuchen, die die zuständige Behörde in Verbindung mit 
der Verwaltung von EU-AIF an Nicht-EU-AIFM gerichtet hat. 
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Artikel 11 

Bezüglich des Bestehens und der Wirksamkeit von Kooperationsvereinbarungen zwischen der 
zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats und der Aufsichtsbehörde eines Nicht-EU-
Mitgliedstaats, die der Überwachung von Systemrisiken dienen, stellen die zuständigen 
Behörden die folgenden Informationen zur Verfügung: 

a) bilaterale Kooperationsvereinbarungen zwischen der zuständigen Behörde und den 
Aufsichtsbehörden in Drittländern, die zusätzlich zu den unter der Ägide der ESMA 
mit den betreffenden Drittländern ausgehandelten und vereinbarten Vereinbarungen 
bestehen;  

b) bezüglich der im Einklang mit den Kooperationsvereinbarungen erfolgten 
Auskunfts- und Amtshilfeersuchen der zuständigen Behörde bei den Behörden eines 
Drittlandes: 

– Anzahl und Art der Ersuchen; 

–  Anzahl der abgelehnten Ersuchen und Ablehnungsgründe;  

–  Grad der Zufriedenheit mit der gewährten Amtshilfe einschließlich etwaiger 
Schwierigkeiten; 

–  durchschnittliche Zeit bis zum Erhalt einer Antwort;  

c) Anzahl der Besuche vor Ort, die im Einklang mit den Kooperationsvereinbarungen 
von der Aufsichtsbehörde eines Drittlandes auf Ansuchen der zuständigen Behörde 
in deren Auftrag vorgenommen wurden, sowie Anzahl der Ersuchen auf 
Durchführung von Besuchen vor Ort, die abgelehnt wurden; 

d) Anzahl der Fälle, in denen die Aufsichtsbehörde eines Drittlandes im Einklang mit 
den Kooperationsvereinbarungen unaufgefordert Informationen übermittelt hat: 

– jegliche Vorkommnisse, die sich nachteilig auf ein beaufsichtigtes 
Unternehmen auswirken könnten;  

– Durchsetzungs- oder aufsichtsrechtliche Kontrollmaßnahmen oder Sanktionen, 
einschließlich Widerruf, Aussetzung oder Änderung der relevanten Lizenzen 
oder Registrierung, die Nicht-EU-AIFM, die AIF im Hoheitsgebiet der 
zuständigen Behörde vertreiben oder verwalten, betreffen oder mit diesen in 
Verbindung stehen; 

e) Anzahl der Fälle, in denen die zuständige Behörde im Einklang mit den 
Kooperationsvereinbarungen Informationen, die sie von Aufsichtsbehörden von 
Drittländern zwecks Überwachung systemischer Risiken erhalten hat, an andere 
zuständige Behörden weitergeleitet hat. 
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Artikel 12 

Bezüglich des Anlegerschutzes in Verbindung mit dem Vertrieb und der Verwaltung nach den 
einschlägigen nationalen Regelungen stellen die zuständigen Behörden die folgenden 
Informationen zur Verfügung: 

a) Anzahl und Art der Beschwerden, die von Anlegern an die zuständige Behörde 
gerichtet wurden und die sich auf AIF beziehen, die im Hoheitsgebiet dieser 
zuständigen Behörde im Einklang mit den nationalen Regelungen vertrieben werden;  

b) von der zuständigen Behörde veranlasste Durchsetzungs- oder aufsichtsrechtliche 
Kontrollmaßnahmen oder Sanktionen, einschließlich Widerruf, Aussetzung oder 
Änderung der relevanten Lizenzen oder Registrierung, die Nicht-EU-AIFM, die AIF 
im Hoheitsgebiet dieser zuständigen Behörde vertreiben oder verwalten, oder Nicht-
EU-AIF, die im Hoheitsgebiet dieser zuständigen Behörde von EU-AIFM vertrieben 
werden, betreffen oder mit diesen in Verbindung stehen. 

Artikel 13 

Bezüglich der Merkmale eines Regulierungs- und Aufsichtsrahmens eines Drittlandes, die die 
zuständigen Behörden daran hindern könnten, ihre Aufsichtsfunktionen effektiv 
wahrzunehmen, stellen die zuständigen Behörden die folgenden Informationen zur 
Verfügung: 

a) Schwierigkeiten oder Hindernisse bei der Anwendung des Regulierungs- und 
Aufsichtsrahmens, auf die die zuständige Behörde bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufsichtsfunktionen in Bezug auf Nicht-EU-AIFM oder Nicht-EU-AIF gestoßen ist; 

b) Schwierigkeiten bei der direkten Einholung von Informationen bei Nicht-EU-AIFM. 

Artikel 14 
 

Bezüglich der Wirkung der in Artikel 1 Buchstaben a und b genannten Funktionsweise der 
Systeme stellen die zuständigen Behörden die folgenden Informationen zur Verfügung: 

a) Nachweise, aus denen hervorgeht, dass AIFM mit bisherigem Sitz im Hoheitsgebiet 
dieser zuständigen Behörde ihren Standort in ein Drittland verlegt haben, unter 
Angabe der aggregierten Zahlen zur Anzahl der AIF und der Vermögenswerte, die in 
den einzelnen Drittländern verwaltet werden, und zu den Gründen für die 
Standortverlagerung; 

b) detaillierte Angaben zu etwaigen ausgewiesenen oder zu erwartenden 
Marktstörungen oder Wettbewerbsverzerrungen zwischen Organismen für 
gemeinsame Anlagen mit Sitz in der EU oder einem Drittland sowie zwischen EU- 
und Nicht-EU-Verwaltern von Organismen für gemeinsame Anlagen; 

c) Nachweise, aus denen hervorgeht, dass in ihrem Hoheitsgebiet zugelassene EU-
Verwalter von Organismen für gemeinsame Anlagen auf Schwierigkeiten oder 
Einschränkungen bei der Niederlassung oder beim Vertrieb der von ihnen in einem 
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Drittland vertriebenen Organismen für gemeinsame Anlagen gestoßen sind (unter 
Angabe des betreffenden Drittlands); 

d) Nachweise zu bestehenden Schwierigkeiten oder Einschränkungen in Drittländern, 
die in ihrem Hoheitsgebiet zugelassene EU-Manager von Organismen für 
gemeinsame Anlagen von einer Niederlassung oder vom Vertrieb abhalten (unter 
Angabe des betreffenden Drittlands); 

e) Informationen zu anderen allgemeinen oder spezifischen Schwierigkeiten, auf die 
EU-Verwalter von Organismen für gemeinsame Anlagen bei ihrer Niederlassung 
oder dem Vertrieb der von ihnen in Drittländern verwalteten Organismen für 
gemeinsame Anlagen gestoßen sind (unter Angabe des betreffenden Drittlands). 

Artikel 15 
 

Diese Verordnung tritt am 20. Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 18.12.2014 

 Für die Kommission 
 Der Präsident 
 Jean-Claude JUNCKER 
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